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Rechtliche Verankerung der Agroforstwirtschaft als Voraussetzung für mehr 
Agroforstsysteme in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Landwirtschaft steht vor vielen Herausforderungen, die es gilt, in den 
kommenden Jahren mit ebenso innovativen wie nachhaltigen Lösungsansätzen 
zu meistern. Allen voran sind die Klimaveränderungen zu nennen, die bereits 
in den zurückliegenden Jahren durch Witterungsextreme einschließlich Bin-
nenhochwasser und ausgeprägter Dürreperioden in vielen Regionen zu mass-
iven Ernteverlusten führten (vgl. BLE 2020; Statistisches Bundesamt 2019). 
Neben Klimaanpassungsstrategien, die zur Sicherung einer produktiven Land-
wirtschaft beitragen, müssen in der Landwirtschaft verstärkt auch Klima-
schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Darüber hinaus hält der Rückgang der 
biologischen Vielfalt in weiten Teilen der Agrarlandschaft weiterhin an (vgl. 
u. a. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2018). Auch weitere 
Maßnahmen zum Schutz der Ressourcen Wasser und Boden sind dringend er-
forderlich (vgl. u. a. Feindt et al. 2019; UBA 2017). Hierzu gehören u. a. die 
Vermeidung von Bodenerosion genauso wie die Reduzierung des Stoffeintra-
ges in Oberflächengewässer.

Mit Blick auf diese Herausforderungen bietet die Agroforstwirtschaft im Sin-
ne eines pflanzenbaulichen Landnutzungsinstrumentes vielversprechende Lö-
sungsansätze (vgl. u. a. Böhm und Hübner 2020). Agroforstsysteme sind tradi-
tionelle Landnutzungssysteme, bei denen Gehölze zusammen mit Feldfrüch-
ten angebaut und genutzt oder in Kombination mit der Tierhaltung bewirt-
schaftet werden (nach DeFAF 2020). Da Alter, Verteilung und Anordnung der 
Gehölze stark variieren können, existiert ein breites Spektrum an Agroforst-
systemen. Allen gemeinsam ist, dass sich die Gehölzkulturen und Feldfrüchte 
bzw. Tiere gegenseitig beeinflussen. Aus dieser gegenseitigen Einflussnahme 
können nach aktuellen Studien Synergieeffekte resultieren, die bezüglich der 
Flächenproduktivität, der Klimaresilienz, der Ressourceneffizienz und der Be-
reitstellung von Umweltleistungen deutliche Vorteile gegenüber Reinkulturen 
aufweisen (vgl. u. a. Kanzler et al. 2019; Schoeneberger et al. 2012; Tsonkova 
et al. 2012).
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Agroforstwirtschaft wird auf internationaler Ebene als gewichtige Lösungs-
option für die Gestaltung einer nachhaltigen, multifunktionalen und dabei pro-
fitablen Landwirtschaft angesehen. So wird diese z. B. im IPCC-
Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme (IPCC 2020) an promi-
nenter Stelle als geeignete und dabei kostengünstige Maßnahme für mehr Kli-
maschutz, Klimaanpassung und Ernährungssicherheit im Sektor Landwirt-
schaft angeführt. Auch auf EU-Ebene wurde dieses Potential der Agroforst-
wirtschaft erkannt, was sich u. a. in deren expliziter Nennung als anerkannte 
Maßnahme der „Flächennutzung im Umweltinteresse“ (Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013, Artikel 46) widerspiegelt. Auch im Rahmen des europäischen 
„Green Deal“ sowie in der Ende Mai 2020 erschienenen „EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030“ werden Agroforstsysteme als zweckdienliche 
Anbaupraxis zur Erreichung des seitens der EU angestrebten Zieles einer stär-
keren Ökologisierung der Agrarwirtschaft benannt bzw. deren Potenzial für 
vielfältige Vorteile für die biologische Vielfalt, die Menschen und das Klima 
hervorgehoben. Ein zunehmendes Interesse existiert ebenso auf nationaler 
Ebene. So werden Agroforstsysteme im Klimaschutzprogramm 2030 der 
Bundesregierung als eine förderwürdige Maßnahme zum Humuserhalt und 
Humusaufbau im Ackerland angeführt. Gleiches gilt mit Blick auf die spezifi-
schen GAP-Ziele (GAP = Gemeinsame Agrarpolitik) des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Trotzdem ist nach derzeitigem Stand in Deutschland die Nutzung von Agro-
forstsystemen aufgrund der Defizite sowohl bei der Rechtsetzung als auch bei 
der Förderung nach Auffassung der Fragestellenden noch ungenügend. Zum 
Beispiel existiert in Deutschland keine rechtsverbindliche Definition für Agro-
forstsysteme, weshalb eine Umsetzung der Agroforstwirtschaft für die Land-
wirtschaftsbetriebe gegenwärtig mit erheblichen Nachteilen verbunden ist. Zu 
nennen sind hier exemplarisch ein hoher bürokratischer Aufwand, der gehölz-
bezogene Verzicht auf die Basisprämie sowie die Unsicherheit bezüglich Nut-
zung und ggf. Rückwandlung der Agroforstgehölze. Auch werden die durch 
Agroforstsysteme bereitgestellten Umweltleistungen nicht honoriert (vgl. u. a. 
Böhm et al. 2017). Um das einzigartige Potential der Agroforstwirtschaft, vor 
allem eine hohe Produktivität mit einer verbesserten Klimaresilienz und einem 
höheren Maß an Umweltleistungen zu verbinden, nutzen zu können, bedarf es 
aus Sicht der Fragestellenden einer deutlichen Verbesserung der hierfür rele-
vanten rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. eine Verankerung dieser Land-
nutzungsform in das deutsche Agrarrecht.

 1. Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung in Deutschland 
ergriffen oder wird sie ergreifen, um die Potentiale der Agroforstwirt-
schaft für die Erreichung der Ziele (u. a. Klimaanpassung, Klimaschutz, 
Ressourcenschutz, biologische Vielfalt, Förderung tragfähiger Einkom-
men, gesellschaftliche Akzeptanz) im Rahmen der künftigen Gemeinsa-
men EU-Agrarpolitik nutzen zu können?

Die Einrichtung von Agroforstsystemen ist nach Artikel 21 in Verbindung mit 
Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO) grundsätzlich för-
derfähig. Bisher hat kein Bundesland diese Maßnahme in das Entwicklungspro-
gramm für den ländlichen Raum aufgenommen. Bei den Ländern wurde zudem 
bislang kein Bedarf gesehen, einen eigenständigen Förderungsgrundsatz zu Ag-
roforstsystemen in die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) aufzunehmen. Dies wäre die Voraussetzung 
für eine finanzielle Beteiligung des Bundes. Der Verordnungsvorschlag der Eu-
ropäischen Kommission für die Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 
(GAP-Strategieplanverordnung) sieht auch zukünftig die Möglichkeit vor, Ag-
roforstsysteme zu fördern. Vorgesehen ist die Möglichkeit der Gewährung von 
Prämien für die Errichtung und Erneuerung von Agroforstsystemen als Bewirt-
schaftungsverpflichtung nach Artikel 65 des Verordnungsvorschlags. Auch hier 
liegt die Entscheidung über die Förderung bei den Ländern.
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 2. Plant die Bundesregierung, eine rechtsverbindliche Definition für Agro-
forstsysteme vorzulegen, die einerseits den Landwirtschaftsbetrieben die 
Etablierung und Bewirtschaftung einer großen Bandbreite von Agroforst-
systemen garantiert und andererseits eine behördliche Kontrollfähigkeit 
ermöglicht, und wenn ja, wann, wenn nein, warum nicht?

a) Welche Formen der Agroforstwirtschaft sollten durch diese Defini-
tion – sofern die Bundesregierung eine solche vorlegen wird – abge-
deckt werden?

b) Werden durch diese Definition – sofern die Bundesregierung eine 
solche vorlegen wird – Agroforstgehölze (ggf. bis zu einem gewissen 
Flächenanteil) als förderfähiger Teil der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche betrachtet?

c) Welche Optionen soll oder wird diese Definition – sofern die Bun-
desregierung eine solche vorlegen wird – bieten, um Agroforstge-
hölzflächen von anderen Gehölzstrukturen der Agrarlandschaft (z. B. 
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP; Kurzumtriebsplantagen), He-
cken als Landschaftselemente) abgrenzen zu können?

d) Wird eine solche Definition – sofern die Bundesregierung eine solche 
vorlegen wird – die für die landwirtschaftliche Praxis sehr bedeut-
same Möglichkeit enthalten, Agroforstgehölze zu nutzen und bei Be-
darf auch rückwandeln zu können?

e) Ist die zeitnahe Implementierung einer solchen Definition – sofern 
die Bundesregierung eine solche vorlegen wird – in nationale Agrar-
verordnungen (z. B. Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem – 
InVeKoS) vorgesehen, und wann wird eine solche Implementierung 
erfolgen?

Wenn nein, warum nicht?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2 bis 2e gemeinsam be-
antwortet.
Die Definitionen für die Regelungen zu den Direktzahlungen der ersten Säule 
der GAP sind in der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 abschließend niederge-
legt. Diese Verordnung enthält weder eine Definition für den Begriff 
„Agrarforstsysteme“ noch ermächtigt sie die Mitgliedstaaten hierzu, Definitio-
nen festzulegen. Insofern kann die Bundesregierung für diesen Regelungsbe-
reich keine Definition festlegen. In der ELER-Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
werden Agroforstsysteme in Artikel 23 Absatz 2 definiert.

 3. Wie bewertet die Bundesregierung die bisherigen Vorschläge zur rechts-
verbindlichen Definition von Agroforstsystemen (Forschungsgruppe In-
novationsgruppe AUFWERTEN; Agroforstwirtschaft als Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahme – ELER-Projekt Brandenburg), und welche Option 
bevorzugt die Bundesregierung (bitte begründen):

a) die Schaffung einer neuen Flächennutzungskategorie Agroforstwirt-
schaft (analog zu Ackerland, Grünland, Dauerkultur),

b) die Schaffung eines Nutzungscodes für Agroforstschläge,

c) die Einführung von Schlägen mit Agroforstgehölzen als Teilflächen 
(analog zu Bejagungsschneisen und Blühstreifen)?

Die Fragen 3 bis 3c werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Für den Bereich der GAP wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.
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Im Übrigen erfolgt die Bildung der Schläge im Sammelantrag durch den Be-
wirtschafter anhand der Bewirtschaftungsweise und die Abbildung derselben.

 4. Wie bewertet die Bundesregierung die folgenden Vorschläge, um eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Agroforstsysteme zu schaffen 
(bitte einzeln bewerten und begründen):

a) keine oder zumindest eine sehr geringe (< 0,3 Hektar – ha) Mindest-
flächengröße der Agroforstgehölzflächen,

Im Rahmen der EU-Agrarförderung beträgt die allgemeine Mindestparzellen-
größe 0,3 ha. Um besonderen regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen, 
können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung eine geringere Min-
destgröße festlegen. Spezielle Mindestparzellengrößen für Agroforstflächen 
sind EU-rechtlich nicht vorgesehen.

b) die Höchstzahl an Bäumen pro Hektar, die gemäß Delegierte Verord-
nung (EU) Nr. 640/2014 für Landschaftselemente und einzeln stehen-
de Bäume gilt, nicht auf Agroforstsysteme anzuwenden. Für diese 
sollte statt einer Maximalanzahl für Bäume ein Maximalflächenanteil 
für die Gehölzareale als Definitionskriterium für landwirtschaftlich ge-
prägte Agroforstsysteme herangezogen werden. Auf diese Weise ist es 
auch möglich, Sträucher und mehrreihige Baumstreifen zu pflanzen,

Die Europäische Kommission hat ausdrücklich klargestellt, dass die Rege-
lungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014 für Landschaftselemen-
te und einzelnstehende Bäume verbindlich auf Agroforstsysteme anzuwenden 
sind.

c) keine Beschränkung der Umtriebszeit,

Die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sieht für „Niederwald im Kurzumtrieb“ 
(= Kurzumtriebsplantagen) vor, dass die maximalen Erntezyklen (= Umtriebs-
zeit) vom Mitgliedstaat festzulegen sind.

d) keine generelle Beschränkung der Baum- und Straucharten sowie Er-
möglichung von Gehölzflächen mit unterschiedlichen Baum- und 
Strauchartenanteilen?

Die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sieht in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe k 
vor, dass die Mitgliedstaaten die Gehölzarten des KN-Codes 0602 90 41 für 
Flächen mit „Niederwald im Kurzumtrieb“ festlegen. In Deutschland sind die 
für Niederwald im Kurzumtrieb geeigneten Arten in Anlage 1 der Direktzah-
lungen-Durchführungsverordnung festgelegt.

 5. Strebt die Bundesregierung eine Förderung von agroforstlichen Umwelt-
leistungen an, und wenn ja, welche konkreten Maßnahmen werden hier-
für ergriffen, bzw. für welche konkreten Maßnahmen setzt sich die 
Bundesregierung diesbezüglich ein?

Wenn nein, warum nicht?

Die Beratungen zur Förderung von Agroforstsystemen sind innerhalb der 
Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Zurzeit sind keine konkreten Maß-
nahmen geplant, da die Länder hier zurzeit keinen Bedarf sehen.
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 6. Wird die Bundesregierung Agroforstsysteme als anerkannte Maßnahme 
der „Flächennutzung im Umweltinteresse“ (Greening) gemäß Artikel 46 
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 anerkennen?

Wenn ja, wann, und wenn nein, warum nicht?

Der § 18 Absatz 1 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes regelt für 
Deutschland, dass grundsätzlich alle in Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 aufgeführten Flächenarten im Umweltinteresse genutzte 
Flächen sind. Dazu zählen auch agro-forstwirtschaftliche Hektarflächen, die ei-
ne Stützung gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 und/oder 
Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 erhalten oder erhalten haben.
Derzeit wird von keinem Bundesland eine solche Maßnahme in der zweiten 
Säule angeboten, so dass Betriebsinhaber in Deutschland mit Agroforstflächen 
keine ökologischen Vorrangflächen ausweisen können.

 7. Plant die Bundesregierung, Agroforstsysteme im Rahmen der Reform 
der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik über die Öko-Regelungen der soge-
nannten 1. Säule zu fördern?

Wenn nein, warum nicht?

Über die Frage, ob und inwieweit Agroforstsysteme im Rahmen der nationalen 
Umsetzung der Reform der GAP nach 2020 als Öko-Regelungen in der ersten 
Säule gefördert werden sollen, wird zu gegebener Zeit im Gesamtzusammen-
hang mit anderen Elementen der sog. Grünen Architektur zu entscheiden sein.

 8. Wird die Bundesregierung in den Bundesländern für Investitionsbeihilfen 
gemäß Artikel 23 (mit Bezug auf Artikel 21) der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 und Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) ge-
mäß Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Verbindung mit 
Maßnahme 8.2 werben, auch unter Berücksichtigung von Artikel 9 der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014?

Wenn nein, warum nicht?

Nach der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung sind in Deutschland die 
Bundesländer für die Umsetzung des ELER als zweiter Säule der GAP zustän-
dig. Diese entscheiden aufgrund ihrer politischen Prioritätensetzung, welche 
Fördermaßnahmen sie in ihren Plänen zur Ländlichen Entwicklung program-
mieren. Der Versuch einer Einflussnahme des Bundes würde eher kontrapro-
duktiv auf diese Prioritätensetzung wirken.

 9. Wird sich die Bundesregierung in den Ländern für die Aufnahme von 
Agroforstwirtschaft als Fördertatbestand in den Rahmenplan der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK-Rahmenplan) einsetzen?

Wenn nein, warum nicht?

Für die Einführung eines GAK-Förderungsgrundsatzes „Agroforstsysteme“ in 
den Rahmenplan der GAK ist u. a. die Zustimmung der Mehrheit der Länder 
erforderlich. Bislang besteht auf Länderseite hierzu wenig Bereitschaft. Das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat dieses The-
ma im Herbst vergangenen Jahres bei den Ländern angesprochen. Es hat sich 
kein Bundesland für die Aufnahme der Förderung von Agroforstsystemen in 
die GAK ausgesprochen. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die 
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Positionierung der Bundesländer bei diesem aktuellen Thema zukünftig ändert. 
BMEL und BMU stehen der Aufnahme eines GAK-Förderungsgrundsatzes 
grundsätzlich offen gegenüber.
In der GAK ist im Förderbereich 4 „Markt- und standortangepasste sowie um-
weltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und 
Landschaftspflege“ jedoch schon jetzt die Förderung verschiedener Maßnah-
men vorgesehen, die den Agrarforstsystemen zugerechnet werden können. Dies 
gilt beispielsweise für die Förderung von extensiven Obstbeständen, Hecken, 
Knicks, Baumreihen und Feldgehölzen.
Bei diesen Maßnahmen stehen jedoch die Bereitstellung von naturbetonten 
Strukturelementen der Feldflur und die Schaffung von Lebensräumen sowie 
Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft im 
Vordergrund und nicht die Nutzung der Gehölze. Sie unterliegen daher einer 
Reihe von Einschränkungen und Vorgaben.

10. Welches Potential sieht die Bundesregierung durch die verstärkte Umset-
zung von Agroforstsystemen in Bezug auf die Klimaschutzziele, die u. a. 
im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung festgehalten wur-
den (bitte begründen)?

Mit der Klimaschutzmaßnahme zum Humuserhalt und -aufbau im Ackerland 
soll das Kohlenstoffspeicherpotential der Böden verstärkt aktiviert werden. Bei 
der Umstellung auf eine nachhaltige, humusmehrende und – im Falle bereits 
vorhandener standorttypischer Humusgehalte – humuserhaltende Bewirtschaf-
tung können nachhaltige Agroforstsysteme einen wichtigen Beitrag zum Hu-
muserhalt und -aufbau in der Agrarlandschaft leisten.
Grundsätzlich entfalten Agroforstsysteme nur bei langfristiger Umsetzung ihr 
volles Potenzial für den Humusaufbau. Humusmehrende und -erhaltende Maß-
nahmen sind daher dauerhaft in den Anbausystemen zu verankern, um eine 
Freisetzung des eingespeicherten Kohlenstoffs zu vermeiden. Zur genaueren 
Quantifizierung der langfristigen Auswirkungen von Agroforstsystemen auf die 
Humusgehalte liegen noch keine belastbaren Daten vor.

11. Wie bewertet die Bundesregierung Agroforstwirtschaft als Landnut-
zungsinstrument zur Verbesserung der Klimaresilienz landwirtschaftlich 
genutzter Standorte (bitte begründen)?

Nachhaltige Agroforstsysteme können die Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicher-
fähigkeit, Artenvielfalt und das Mikroklima verbessern. Die Bodenfruchtbar-
keit wird durch stärker geschlossene Nährstoffkreisläufe zwischen den Acker-
kulturen und den forstlichen Kulturen erhöht. Außerdem wird durch Laubfall 
und abgestorbene Feinwurzeln sowie durch Wurzelausscheidungen vermehrt 
Kohlenstoff gespeichert, Humus angereichert und so die Bodenqualität verbes-
sert. Das standortspezifische Mikroklima kann sich positiv verändern, da die 
Bäume und Hecken sowohl vor Wind schützen, als auch Schatten spenden. Das 
führt zu weniger Erosion und Austrocknung des Bodens und der Unterkultur. 
Im Vergleich zu Reinbeständen können Anbauformen mit Pflanzen unter-
schiedlicher Wuchshöhen die Sonneneinstrahlung auf der Fläche umfassender 
ausnutzen. Es gibt eine größere photosynthetisch aktive Fläche, sodass mehr 
Biomasse gebildet werden kann. Es gibt vielfältige Anpassungsmöglichkeiten 
dieser Art der Landnutzungsform an die Ansprüche der Landwirtinnen und 
Landwirte, aber auch an die natürlichen Gegebenheiten des jeweiligen Standor-
tes. Neben den zahlreichen positiven Aspekten gibt es aber auch nennenswerte 
Nachteile. So kann es auf der Fläche zu einer höheren Konkurrenz um Licht, 
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Nährstoffe und Wasser zwischen den verschiedenen Kulturen kommen. Dies 
kann das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen.

12. Plant die Bundesregierung konkrete Maßnahmen, um das Thema Agro-
forstwirtschaft in die landwirtschaftliche Offizialberatung zu integrieren, 
und wenn ja, welche?

Wenn sie keine Maßnahmen plant, warum nicht?

Die Umsetzung und die inhaltliche Ausgestaltung von Beratungsleistungen ist 
verfassungsrechtliche Aufgabe der Bundesländer. Es ist den Ländern freige-
stellt, Beratungsstrukturen im Rahmen öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Einrichtungen zu organisieren. Entsprechend differenziert und im Detail 
vielfältig sind die regionalen Beratungsstrukturen, Beratungsangebote und 
Förder- bzw. Finanzierungsmodalitäten. Das angebotene Themenspektrum ori-
entiert sich an regionalen Bedürfnissen und ist je nach landesspezifischer Bera-
tungsstruktur für landwirtschaftliche Unternehmen oder Erzeugerzusammen-
schlüsse (Beihilfeempfänger) kostenlos oder kostenpflichtig. Eine für den 
Landwirt oder das landwirtschaftliche Unternehmen ausschließlich kostenfreie, 
sämtliche landwirtschaftliche Themen umfassende und flächendeckende „Offi-
zialberatung“ (Beratung im öffentlichen Interesse bzw. im staatlichen Auftrag) 
durch Bundesministerien und nachgelagerte Behörden sowie Landwirtschafts-
kammern gibt es in keinem Bundesland mehr. Baden-Württemberg hat dieses 
System im Jahr 2005 als letztes Bundesland aufgegeben.
Der Bund unterstützt die Länder bei der Finanzierung von einzelbetrieblichen 
Beratungsleistungen über den Förderungsgrundsatz „Beratung“ der GAK. Der 
Förderungsgrundsatz wird gemeinsam von Bund und Ländern erarbeitet. För-
derfähig sind neben Beratungsleistungen zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit und des Tierwohls auch Beratungsleistungen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz, des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes. Somit steht den 
Bundesländern grundsätzlich die Möglichkeit offen, Beratungsleistungen zum 
Thema Agroforstwirtschaft anzubieten und anteilig mit Bund- und Landesmit-
teln zu fördern. Darüber hinaus sind derzeit keine konkreten Maßnahmen zur 
Integration des Themas Agroforstwirtschaft in das Beratungsangebot der Län-
der von Seiten der Bundesregierung geplant.

13. Welche Anstrengungen wurden oder werden von Seiten der Bundesregie-
rung unternommen, um multifunktionale Landbausysteme wie die Agro-
forstwirtschaft in eine zukunftsgerichtete berufliche Bildung zu integrie-
ren?

Die agrarische berufliche Bildung ist durch das Wirken einer Vielzahl von Ak-
teuren geprägt. Dabei orientieren sich die Inhalte von Aus-, Fort- und Weiter-
bildung sowie Studium an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes, den aktuel-
len Herausforderungen an den Wirtschaftszweig und den politischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch an den jeweiligen regionalen Be-
sonderheiten.
Die Bundesregierung schafft im Bereich der beruflichen Bildung gemeinsam 
mit den Sozialpartnern durch Verordnungen für die berufliche praktische Aus- 
und Fortbildung Rechtsrahmen auf der Basis des Berufsbildungsgesetzes.
Diese Regelungen werden grundsätzlich technik- und technologieoffen formu-
liert. Die konkrete inhaltliche Umsetzung obliegt den Ausbildungsbetrieben 
bzw. den jeweiligen zuständigen Stellen in den Ländern. Auch die auf die Aus-
bildungsordnungen abgestimmten Rahmenlehrpläne für den Berufsschulunter-
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richt sind weitgehend technik- und technologieoffen formuliert. Die konkrete 
Umsetzung kann somit laufend an die konkreten Entwicklungen und Rahmen-
bedingungen der Agrarwirtschaft angepasst werden.
Die Bundesregierung hat die Einführung neuer Erkenntnisse, Produktionswei-
sen, einschließlich notwendiger Anpassungsprozesse, wie z. B. ökologischer 
Landbau, Digitalisierung, Pflanzenschutzmittelreduzierung gemeinsam mit den 
anderen Akteuren der Berufsbildung (Länder, Berufsstand, Wissenschaft etc.) 
durch die Bereitstellung von Forschungsergebnissen, Informationsmaterialien 
etc. entsprechend konkret vorliegender Bedarfe der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung unterstützt.
Agroforstwirtschaft ist in der deutschen Agrarwirtschaft noch eine relativ neue, 
wenig verbreitete Wirtschaftsform. Den Akteuren der beruflichen Bildung im 
Agrarbereich sind aktuell noch keine bedeutsamen Anfragen zur beruflichen 
Bildung in diesem Bereich bekannt.

14. Plant die Bundesregierung die Förderung von Agroforst-De-
monstrationsflächen unter Berücksichtigung differenzierter Standortver-
hältnisse (z. B. durch die Bereitstellung staatlicher Flächen über die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben oder die Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs GmbH)?

Wenn nein, warum nicht?

Eine Förderung von Agroforst-Demonstrationsflächen ist nicht vorgesehen, da 
dies nicht dem gesetzlichen Auftrag der Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH (BVVG) entspricht. Aus dem Treuhandgesetz geht der gesetzliche Auf-
trag für die BVVG hervor, die volkseigenen Agrar- und Forstflächen der ehe-
maligen DDR zu privatisieren. Zu den Aufgaben der BVVG gehören in erster 
Linie der Verkauf und die Verpachtung von Acker- und Grünland sowie der 
Verkauf von Wald. Es steht Interessierten frei, Flächen von der BVVG zu er-
werben, um auf diesen Flächen zu wirtschaften und sie gegebenenfalls auch zur 
Demonstration von Agroforstsystemen zu verwenden.

15. Welche konkreten Forschungsprojekte werden durch den Bund finan-
ziert, um offene Forschungsfragen mit Bezug auf die Agroforstwirtschaft 
zu beantworten (bitte Forschungsprojekte, Forschungsinstitut, Zielset-
zung und Förderzeitraum nennen)?

Es wird auf die als Anlage beigefügte Tabelle verwiesen.
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